
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan

"NIEDERES TOR I"

im Stadtbezirk Villingen

RECHTSGRUNDLAGEN

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 73 der Landesbauordnung
von Baden-Württemberg (LBO) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen am
05.02.1991 / 26.11.1991 den Bebauungsplan "Niederes Tor I" als Satzung beschlos-
sen.

Dem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990 zugrunde. In
Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1.1 Kerngebiet (MK) (§ 7 BauNVO)

Einschränkung der allgemeinen Zulässigkeit (§ 1 (5) BauNVO)

Vergnügungsstätten, Geschäfte mit Einrichtungen zur Sexfilmvorführung so-
wie Schank- und Speisewirtschaften, deren Verkaufsfläche bzw. Schankraum-
fläche zum überwiegenden Teil ständig für Vergnügungsangebote, auch z. B.
Spielgeräte aller Art genutzt wird, sind unzulässig.

Die in § 7 (2) Nr. 3 genannten nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe
sind unzulässig.

 Einschränkung der allgemeinen und ausnahmsweisen Zulässigkeit
(§ 1 (9) BauNVO)

Tankstellen sind nur ausnahmsweise als ergänzende Einrichtung für eine Par-
kierungsanlage zulässig, sofern sie einen untergeordneten Teil der Ge-
schoßfläche dieser Anlage einnehmen.

MK 1 Zulässigkeit von sonstigen Wohnungen (§ 7 (2) Nr. 7 BauNVO)

Sonstige Wohnungen sind oberhalb des 1. OG. allgemein zulässig.
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1.2. Sondergebiet (SO) Parkierungsanlage (§ 11 BauNVO)

Im Sondergebiet Parkierungsanlage sind nur Parkierungsanlagen sowie dieser
Nutzung zuzuordnende Einrichtungen, wie kleine Ladengeschäfte, Tankstellen
o. ä. zulässig. Diese Einrichtungen dürfen nur einen untergeordneten Teil der
Geschoßfläche (höchstens 20 % einnehmen). Tankstellen dürfen nicht von der
Bertholdstraße erschlossen sein.

Sondergebiet (SO) Stadthalle (§ 11 BauNVO)

Im Sondergebiet Stadthalle ist nur eine Stadthalle sowie die ihr zugeordneten
Einrichtungen zulässig.

1.3 Stellplätze und Garagen (§ 12 (6) BauNVO)

Stellplätze und Garagen sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen oder auf den hierfür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Von aus dem öffentlichen Straßenraum nicht einsehbaren Bereichen sind
hiervon Ausnahmen zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

2.1 Trauf- und Firsthöhen (§ 16 (3) Nr. 2 BauNVO)

Die Trauf- und Firsthöhen sind als Maximalhöhen festgelegt. Die angegebe-
nen Höhenangaben werden gemessen von der dem jeweiligen Gebäude zu-
geordneten Gehweghinterkante bis zum Schnittpunkt der Oberkante Dach-
sparren mit der Fassade bzw. Oberkante Sparren-
Schnittpunkt am First.

3.0 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) BauGB)

3.1. Abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO) für den Bereich der geplanten
Stadthalle
b Es gilt die offene Bauweise. Dabei sind jedoch Gebäudelängen von mehr 

als 50 m zulässig.

3.2 Baulinie (§ 23 (2) BauNVO)

Von der entlang des Kaiserrings und der Brigachstraße festgesetzten Baulinie
sind Rücksprünge bis zu 10,00 m Breite zulässig, sofern hierdurch der Ein-
druck einer durchgehenden Bauflucht nicht gestört wird . Die Breitensumme
aller Rücksprünge im Zuge der festgesetzten Baulinie darf je Straßenfront
höchstens die Hälfte der Gesamtlänge der Baulinie betragen.

3.3 Zulässigkeit von Nebenanlagen auf der überbaubaren Grundstücksfläche
(§ 23 (5) BauNVO)

Im MK und Sondergebiet Parkierungsanlage sind Nebenanlagen nur innerhalb
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig
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3.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch Planeintrag als Hauptfirstrichtung
festgesetzt.

4.0 Stellplätze für die Stadthalle (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Auf der Fläche "Sondergebiet Stadthalle" östlich der Sackgasse Schweden-
dammstraße sind nur Stellplätze für die Stadthalle zulässig.

5.0 Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Die ausgewiesenen Straßenverkehrsflächen enthalten neben den Fahrbahn-
flächen auch die notwendigen Flächenanteile für Fuß- und Radwege sowie für
Verkehrsgrün.

6.0 Maßnahmen zur Beschränkung der Bodenversiegelung
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Ebenerdige private Stellplätze sowie deren Erschließungswege müssen in ih-
rer Oberflächengestaltung so angelegt werden, daß eine weitgehende Versi-
ckerung des Niederschlagswassers gegeben ist. Dies gilt auch für vergleich-
bare öffentliche Stellplätze innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.
Für besonders intensiv genutzte Flächenanteile sind hiervon Ausnahmen zu-
lässig.

7.0 Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Die mit einem Leitungsrecht belasteten Flächen dürfen nur mit flachwurzeln-
den Bäumen, Sträuchern und Gehölzen bepflanzt oder mit leicht zu beseiti-
genden Befestigungsarten hergestellt werden.

8.0 Fläche zur Anordnung von Lärmschutzeinrichtungen
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Auf der für Lärmschutzeinrichtungen ausgewiesenen Fläche sind zur Ab-
schirmung des Betriebshofes der Stadthalle geeignete bauliche oder sonstige
Anlagen mit einer Gesamthöhe von max. 4,00 m – gemessen ab OK der an-
grenzenden Nachbargrundstücke - zulässig.

9.0 Bepflanzung der Grundstücke (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)

Auf den mit Pflanzgebot belegten Flächen sind in einem Regelabstand von ca.
10,00 m großkronige Bäume, wie Linde, Ahorn, Platane u. ä. anzupflanzen, zu
unterhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Flachdächer in den Blockinnenbereichen sind mit Ausnahme von Belichtungs-
elementen und begehbaren Dachterrassen mit einer Erdauflage zu überde-
cken und zu bepflanzen.
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Im Kerngebiet entlang des Kaiserrings und der Brigachstraße sind die entste-
henden Gebäudevorzonen, sofern sie nicht als Zugangs- oder Zufahrtsberei-
che genutzt werden, als Vorgärten anzulegen und zu unterhalten.
Die übrigen, nichtüberbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht der
Erschließung der Gebäude dienen, mindestens zur Hälfte zu bepflanzen.

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Gestaltung baulicher Anlagen (§ 73 LBO)

Die Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen gelten nur für die Berei-
che nördlich der Bertholdstraße.

1.0 Dachform

Zusätzlich zu den im Kerngebiet entlang den Straßen ausgewiesenen Sattel-
dächern sind an entstehenden Ecksituationen Sonderformen geneigter Dächer
zulässig. Asymmetrische Dächer sind zulässig, soweit sie vom öffentlichen
Straßenraum aus nicht einsehbar sind.

2.0 Dachflächen und Dachflächenfenster

Im Kerngebiet sind die geneigten Dachflächen mit Ziegeln oder Dachsteinen
mit nicht glänzender Oberfläche einzudecken. Dabei sind gedeckte rote oder
braune Farbtöne zu verwenden. Zur Eindeckung von Dachaufbauten, Erkern
und Türmchen sind ausnahmsweise auch andere Materialien, jedoch nur in
nicht glänzender Oberfläche zulässig.

Dachflächenfenster als Einzelfenster sind zum öffentlichen Straßenraum hin
bis zu einer Größe von 0,4 m² Glasfläche allgemein zulässig. Als Einzelfenster
gelten Fenster, die zu anderen Fenstern, Dachaufbauten und Dacheinschnit-
ten mindestens 1,00 m Abstand - gemessen von Rahmenaußenkante zur
nächsten Außenkante - einhalten und in ihrer Flächensumme je zugehöriger
Dachfläche höchstens 5 % dieser Dachfläche umfassen. Größere Dachflä-
chenfenster und Fenstergruppen sind ausnahmsweise zulässig, sofern sie von
der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht einsehbar sind und die Abstände der
Nr. 3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen berücksichtigen, oder sofern
hierdurch eine in die gesamte Fassade integrierte Dachansicht entsteht, bei
der die liegenden Fensteröffnungen ein markantes Gestaltungselement dar-
stellen.

3.0 Dachaufbauten und Dacheinschnitte, Fernseh- und Rundfunkantennen

3.1 Bei Dachaufbauten und Dacheinschnitten darf die jeweilige Breite –
gemessen am fertigen Bauteil und auf der Höhe des Schnittpunkts zwischen
Dachaufbau/Dacheinschnitt und Dachhaut – höchstens 2,00 m betragen. Der
Abstand der Dachaufbauten/Dachschnitte untereinander muß im lichten – ge-
messen wie vor – mindestens 1,80 m betragen. Der Abstand ist auch gegen-
über Dachflächenfenstern /- fenstergruppen mit mehr als 0,80 m Breite (Fer-
tigmaß) einzuhalten. Dachflächenfenster dürfen - gemessen wie vor - höchs-
tens 2/3 der jeweiligen Traufe betragen.
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3.2 Bei mehreren waagrechten Dachaufbauten (Gaupenreihen) auf einer Dachflä-
che sind innerhalb der Überschneidungsbereiche geringere Abstände zuläs-
sig, sofern die flächenhafte Wirkung des Daches erhalten bleibt und ein Min-
destabstand von 0,60 m eingehalten wird.

3.3 Von allen Dachaufbauten/Dacheinschnitten muß gegenüber Ortgängen und
Dachgraten ein horizontaler Abstand - gemessen wie vor und an der ungüns-
tigsten Stelle – von mindestens 1,50 m eingehalten werden.

3.4 Bei zusammenhängender Nutzung in den Gebäuden sind hiervon Ausnahmen
zulässig, sofern der Unterschied zur angrenzenden Dachneigung nicht mehr
als 5° beträgt und der unter Ziffer 3.2 aufgeführte Mindestabstand eingehalten
wird.

3.5 Andere Dachaufbauten/Dacheinschnitte und Detailausbildungen sind zulässig,
wenn diese von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht einsehbar sind, die
Breite des Dachaufbaus/Dacheinschnitts nicht mehr als 4,00 m - gemessen
wie vor - beträgt und die o. a. Seitenabstände eingehalten werden.

3.6 Dacheinschnitte sind nur zur Blockinnenseite hin zulässig und in ihrer gesam-
ten Breite sowie wenigstens in ihrer halben Tiefe mit um mindestens 10° ge-
neigten Schlepp- oder Giebeldächern zu überdecken.

3.7 Je Gebäude ist nur eine Fernseh- und Runkfunkantenne zulässig.

4.0 Fassadengestaltung

Im Kerngebiet müssen die Fassaden den Grundcharakter einer Putzfassade
wahren. Die fassadenbündige Anordnung von Fenster-/Türrahmen u. ä. ist un-
zulässig. Die Fassadenöffnungen in den Obergeschossen sind als stehende
Rechtecke auszubilden. Die Zusammenfassung mehrerer Einzelöffnungen zu
Gruppen ist zulässig, soweit die Einzelöffnung als Bestandteil erkennbar
bleibt. Entlang dem Kaiserring und der Brigachstraße sind Balkone unzulässig.

5.0 Gestaltung der Gebäudevorzonen

Die Gebäudevorzonen können durch Einfriedigungen mit einer Sockelmauer
und einem darauf gesetzten Gitter o. ä. zum öffentlichen Raum hin abgetrennt
sein. Die Gesamthöhe der Einfriedigung darf 1,20 m nicht überschreiten. Für
Wirtschaftshöfe u. ä. sind hiervon Ausnahmen zulässig.

Die Aufstellung von beweglichen Abfallbehältern oder von Müllboxen in den
Gebäudevorzonen ist unzulässig.

6.0 Werbeanlagen und Automaten

Für die Anbringung von Automaten, Markisen und Werbeanlagen gelten die
seit dem 05.04.1990 rechtsverbindlichen Vorschriften der Satzung der Großen
Kreisstadt Villingen-Schwenningen über Automaten, Markisen und Werbean-
lagen für die Innenstadt des Stadtbezirks Villingen (Werbesatzung Villingen –
Innenstadt) entsprechend.
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C. HINWEISE

1. Denkmalschutz

Aufgrund des § 20 des Denkmalschutzgesetzes von Baden- Württemberg sind
auftretende Funde im Bereich des Bebauungsplans, von denen anzunehmen
ist, daß an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder hei-
matgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, dem Landes-
denkmalamt oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu mel-
den. Eine Bergung dieser Funde durch Beauftragte dieser Institutionen ist zu
ermöglichen.

2. Aufzugebende Kanaltrassen

Der vorhandene Kabelkanal der Deutschen Bundespost mit der angelagerten
fernmeldetechnischen Einrichtung (2 A4 und 356) ist unabhängig von der Ü-
berbauung des Geländes aufzugeben. Ersatztrassen stehen auf der öffentli-
chen Verkehrsfläche zur Verfügung.


